
PREMIUM PRE-DESIGNED SOLUTION (PPSTM)
für die Konzernberichterstattung «State of the Art»



Eine Voraussetzung für die effiziente Erstellung der finanziellen Kon-
zernberichterstattung ist, dass die von den Konzerngesellschaften 
gemeldeten Daten den Rechnungslegungsvorschriften des Konzerns 
entsprechen und in qualitativer Hinsicht stimmig sind.

Zu diesem Zweck entwickelte z&p Template-Lösungen Premium Pre-
designed Solutions PPS™, nach den Rechnungslegungsvorschiften von 
IFRS, HGB, UGB, Swiss GAAP FER und OR.

Zudem haben wir die Rechenalgorithmen für die gängigsten Konsoli-
dierungsmassnahmen detailliert umschrieben.

Durch den Einsatz der PPS™ beim Aufbau des Konzernberichtswesen 
bzw. beim Überarbeiten der «veralteten» Berichtsstrukturen wird Zeit 
für die Ausarbeitung der Primary-Sheets (Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsnach-
weis, Geldflussrechnung) sowie Anhangsinformationen eingespart.

Es fallen lediglich die Anpassungsarbeiten der PPS™ auf die individuel-
len Bedürfnisse des Konzerns an.

Die PPS™ decken die Berichterstattungserfordernisse der jeweiligen 
Rechnungslegungsvorschrift zu einem grossen Teil ab.

Dies bedeutet, dass die Projektrisiken beim Aufbau/Neugestaltung des 
Konzernberichtswesens auf ein Minimum gesenkt werden können.

Nachfolgende Beschreibung vermittelt einen Überblick über den Leis-
tungsumfang der Template-Lösungen Premium Pre-designed Solutions 
PPS™. Je nach gewählter Rechnungslegungsvorschrift sind Abwei-
chungen im Leistungsumfang möglich.

Leistungsbeschreibung
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Datenerhebungsformulare Die von den Einzelgesellschaften zu berichtenden Daten können, 
soweit sie in den lokalen Buchführungs- und Nebensystemen vorhan-
den und abgreifbar sind, automatisch in die Konsolidierungssoftware 
übernommen werden.

Mittels den in den PPS™ vorhandenen Darstellungen werden den Kon-
zerngesellschaften die Vorgaben gegeben, welche Informationen sie 
für welches Berichterstattungsereignis und in welcher Periodizität zu 
liefern haben.

In den PPS™ stehen folgende Darstellungen zur Verfügung (Aufzäh-
lung nicht abschliessend):

 ▪ Bilanz
 ▪ Gewinn- und Verlustrechnung
 ▪ Gesamtergebnisrechnung (IFRS)
 ▪ Spiegeldarstellungen zu sämtlichen Positionen der Bilanz
 ▪ Eigenkapitalveränderungsnachweis
 ▪ Anhangsinformationen, je nach Rechnungslegungsvorschrift, zu:

 ▪ Steuerüberleitung
 ▪ Renditeliegenschaften
 ▪ Personalvorsorge und Personalbestand
 ▪ Leasing
 ▪ Zusatzinformationen zu Positionen der Bilanz und der 

  Gewinn- und Verlustrechnung
 ▪ Rückstellungen
 ▪ Zusatzangaben zu assoziierten Unternehmen und 

  Joint Ventures
 ▪ Finanzanlagen und Finanzverbindlichkeiten
 ▪ Details zu sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten/ 

  betrieblichen Erträgen und Aufwendungen
 ▪ Derivate Finanzinstrumente
 ▪ Segmentberichterstattung
 ▪ Aktienbasierte und sonstige Vergütungen
 ▪ Eventualverbindlichkeiten und -aktiven
 ▪ etc.

 ▪ konzerninterne Beziehungen zu den entsprechenden Positionen 
 der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Spiegeldarstellungen und 
 Anhangsinformationen

Anhand dieser Informationen kann die Geldflussrechnung für die Ein-
zelgesellschaften automatisch berechnet und gebucht werden.
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Zusammenfassung Die PPS™ unterstützen den effizienten Aufbau bzw. die Neugestaltung 
des Konzernberichtswesens. Sie ermöglichen eine systematische und 
professionelle Datenerhebung bei den Konzerngesellschaften für die 
rechtliche Konzernberichterstattung.

Zahlreiche Lösungen wurden in der Praxis aufgrund der PPS™ erfolg-
reich umgesetzt.

Nutzen auch Sie die Gelegenheit, Ihr Konzernberichterstattungswesen 
weiter zu professionalisieren.

Andrea Zanetti 
dipl. Wirtschaftsprüfer
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Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Ob-
wohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Infomationen zu liefern, besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Heraus-
gabe oder eine zukünftige Sachlage wiederspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Untersuchung und eine professionelle 
Beratung als Entscheidungs- oder Handelsgrundlage dienen.

Datenkonsistenz- 
prüfungen

In den PPS™ sind zahlreiche Datenkonsistenzprüfungen vorgesehen.

Mittels dieser Prüfungen wird die formelle Richtigkeit der durch die 
Gesellschaften gemeldeten Daten sichergestellt.


